
765 Reservist

Machtorgan die oberste Volksvertre
tung (-*■ Volkskammer der DDR) 
steht, die die Grundfragen der Staats
politik entscheidet. Die ->• Grund
rechte und Grundpflichten der Bürger 
sind garantiert.

Reserve: 1. staatliche R. oder R.- 
fonds: in den sozialistischen Ländern 
bei volkswirtschaftlichen Leitungs
organen planmäßig gebildete mate
rielle und finanzielle Mittel für die 
Sicherung des Reproduktionsprozes
ses bei unvorhergesehenen Störungen. 
Sie existieren als materielle Sicher
heitsbestände bestimmter wichtiger 
industrieller Rohstoffe, Ausrüstungen 
und Konsumgüter sowie als finan
zielle Mittel. Die staatlichen R. er
höhen die Anpassungs- und Lei
stungsfähigkeit der Volkswirtschaft 
und sichern die erforderliche Beweg
lichkeit der Produktion. 2. innerbe
triebliche Produktions-R.: nicht ge
nutzte Möglichkeiten des Betriebes, 
eine Produktionserhöhung, Qualitäts
verbesserung oder Kostensenkung zu 
erzielen. Diese R. werden insbeson
dere durch Verbesserung der Produk
tionsorganisation, der Technologie, 
durch Entwicklung und bessere Aus
nutzung der vorhandenen Technik, 
Vervollkommnung der Leitungs
methoden, Erhöhung der Qualifika
tion, Organisierung des sozialistischen 
Wettbewerbs, Anwendung ökonomi
scher Hebel, Senkung der Material
verluste usw. erschlossen. 3. örtliche 
R.: nicht genutzte ökonomische Mög
lichkeiten im Bereich der örtlichen 
Staatsorgane (in den Bezirken, Krei
sen, Städten und Gemeinden). Das 
können sein: natürliche Vorkommen 
(Kies, Lehm u. ä.), Produktionskapa
zitäten (ungenutzte oder zweckent
fremdete Produktionsstätten, Lager
räume, Maschinen u. ä.), Arbeits
kräfte, die in für sie geeigneten Be
reichen des Arbeitsprozesses einge
setzt werden können. Für die mög
lichst umfassende und zweckentspre
chende planmäßige Nutzung dieser 
örtlichen R. tragen die örtlidien

Volksvertretungen und deren Räte 
die Verantwortung.

Reservist: gedienter oder ungedien
ter wehrpflichtiger Bürger der DDR 
bis zur Vollendung des 50. Lebens
jahres bzw. Offizier bis zur Vollen
dung des 60. Lebensjahres, der ent
sprechend dem —> Gesetz über die 
allgemeine Wehrpflicht zur Reserve 
der -> Nationalen Volksarmee ge
hört. Im Verteidigungsfalle zählen 
alle Wehrpflichtigen bis zur Vollen
dung des 60. Lebensjahres zur Re
serve der NVA. Sie wird in die Re
serve I und II eingeteilt. Die Reserve
I bilden ungediente und gediente 
Soldaten, Unteroffiziere und Qffiziere 
(einschließlich Dienstgrad Haupt
mann) bis zum vollende’ten 35. Le
bensjahr sowie Offiziere ab Dienst
grad Major bis zum vollendeten 60. 
Lebensjahr. Die Reserve II bilden 
ungediente und gediente Soldaten 
und Unteroffiziere ab 36. bis zum 
vollendeten 50. Lebensjahr sowie 
Offiziere bis einschließlich Dienst
grad Hauptmann ab 36. bis zum voll
endeten 60. Lebensjahr. Im Rahmen 
der Wehrpflicht und gemäß der R.en- 
ordnung können gediente und unge
diente R. zum R.enwehrdienst heran
gezogen werden. Der R.enwehrdienst 
dient der Erhöhung der Kampffähig
keit und Einsatzbereitschaft der 
NVA bzw. der Organe des Wehr
ersatzdienstes. Wehrpflichtige, die 
noch keinen Grundwehrdienst oder 
anrechnungsfähigen Wehrersatzdienst 
geleistet haben, können zur Aneig
nung von militärischen Grundkennt
nissen für die Dauer bis zu drei Mo
naten oder zur Ausbildung als Offi
zier für die Dauer bis zu sechs Mo
naten einberufen werden. R„ die be
reits aktiven oder R.enwehrdienst ge
leistet haben, können zur Qualifizie
rung zu Übungen einberufen werden, 
und zwar Reservegruppe I bis zu drei 
Monaten im Jahr und Reservegruppe
II bis zu zwei Monaten im Jahr. 
Während der Zugehörigkeit zur Re
serve werden Soldaten und Unter-


